
 

 

 

 

 
 
 
 

Neuregelung für die Zahlung freiwilliger Beiträge an die gesetzliche  
Rentenversicherung mit Auswirkungen auf die Beitragszahlung  

kindererziehender Mitglieder der Versorgungswerke  

 
 
 

 
Mitglieder des Versorgungswerkes, die vor Erwerb der Mitgliedschaft im Versorgungswerk 

bereits Beitragszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung zurückgelegt haben, jedoch 

noch nicht die für die Anwartschaft auf Altersruhegeld erforderlichen 60 Beitragsmonate 

erreicht haben, standen und stehen vor der Frage, ob sie gegebenenfalls durch Zahlung 

von freiwilligen Beiträge für einige Monate diese Wartezeit in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung erfüllen können. Unproblematisch war dieses in der Vergangenheit nur für die 

Mitglieder möglich, die seit Beginn der Mitgliedschaft im Versorgungswerk ausschließlich 

selbständig tätig waren. Diesen stand nach § 7 Abs. 1 SGB VI das Recht zu einer solchen 

freiwilligen Beitragszahlung zu. Eine freiwillige Beitragszahlung war allerdings gemäß § 7 

Abs. 2 SGB VI für den Personenkreis ausgeschlossen, der sich vor Erreichen dieser 60 

Beitragsmonate als Folge einer versicherungspflichtigen Tätigkeit von der gesetzlichen 

Rentenversicherung zugunsten der Mitgliedschaft im Versorgungswerk hatte befreien 

lassen.  

 

Durch das am 10.08.2010 in Kraft getretene Dritte Gesetz zur Änderung des 4. Buches 

Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze ist nunmehr die Möglichkeit der freiwilligen Bei-

tragszahlung an die gesetzliche Rentenversicherung erweitert und in Teilen modifiziert 

worden. Die Bestimmung des § 7 Abs. 2 SGB VI ist ersatzlos entfallen, so dass alle Mit-

glieder künftig uneingeschränkt die Möglichkeit haben, freiwillig Beitrag an die gesetzli-

che Rentenversicherung zu leisten, um sich damit einen Rentenanspruch zu sichern.  

 

Diese Möglichkeit eröffnet sich nicht nur denjenigen Mitgliedern, die sich vor Erreichen 

der 60 Beitragsmonate in der Vergangenheit von der gesetzlichen Rentenversicherung 

haben befreien lassen, sondern auch denjenigen Mitgliedern, die sich in der gesetzlichen 

Rentenversicherung mittlerweile für die Geburt eines jeden Kindes 3 Erziehungsjahre 

anrechnen lassen. Elternteile, die in der Vergangenheit nach einer Befreiung von der ge-

setzlichen Rentenversicherungspflicht auch unter Anrechnung dieser 3 Erziehungsjahre 

noch nicht die für die Anwartschaft auf Altersruhegeld erforderlichen 60 Beitragsmonate 

erreicht hatten, waren nach der erst im Sommer 2009 eingeführten und jetzt wieder auf-



gehobenen Bestimmung des § 208 SGB VI darauf angewiesen, das Erreichen der Regelal-

tersgrenze abzuwarten und erst dann auf einen gesonderten Antrag freiwillig in einer 

Summe Beiträge für die noch fehlenden Monate zum Erwerb der Rentenanwartschaft 

nachzuzahlen. Diese Elternteile können und müssen bereits jetzt vor Erreichen der Re-

gelaltersgrenze die erforderliche Anzahl von freiwilligen Beiträgen entrichten. 

 

Sonderregelungen gelten hier allerdings für rentennahe Jahrgänge. Neu eingeführt wurde 

hier die Bestimmung des § 282 SGB VI. Nach Abs. 1 dieser Bestimmung  können vor 

dem 01.01.1955 geborene Elternteile, denen Kindererziehungszeiten anzurechnen sind 

und die bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze die allgemeine Wartezeit nicht erfüllt 

haben, entsprechend der Altregelung in § 208 SGB VI auf Antrag freiwillige Beiträge für 

so viele Monate nachzahlen, wie zur Erfüllung der allgemeinen Wartezeit noch erforder-

lich sind. Beiträge können nur für Zeiten nachgezahlt werden, die noch nicht mit Beiträ-

gen belegt sind. Nach einer Zusage der gesetzlichen Rentenversicherung ist eine solche 

Antragstellung bereits 6 Monate vor Erreichen der Regelaltersgrenze möglich, damit eine 

Rentenzahlung ab Vollendung der Regelaltersgrenze gesichert ist. Mitgliedern, die kurz 

vor Erreichen der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung stehen, ha-

ben mithin auf diesem Weg die Möglichkeit, die Voraussetzungen für einen Rentenan-

spruch unmittelbar herbeizuführen. 

 

Nach der Regelung des § 282 Abs. 2 SGB VI ist eine Nachzahlungsmöglichkeit auch für 

die rentennahen Jahrgänge und sogar für Personen im Rentenalter geschaffen worden, 

die aufgrund der bis zum 10.08.2010 geltenden Bestimmung des § 7 Abs. 2 und des § 

232 Abs. 1 SGB VI  nicht das Recht zur freiwilligen Beitragszahlung hatten. Diese können 

nun ebenfalls auf Antrag freiwillige Beiträge für so viele Monate nachzahlen, wie zur Er-

füllung der allgemeinen Wartezeit noch erforderlich sind. Beiträge können jedoch nur für 

Zeiten nachgezahlt werden, die noch nicht mit Beiträgen belegt sind. Wichtig ist zu be-

achten, dass ein solcher Antrag nur bis zum 31.12.2015 gestellt werden kann. 

 

 


